
1 Landkreis Bad Kreuznach

Hilfe bei Gewalt - an Frauen

Frauenhäuser

Es gibt Wege aus der Gewalt und Chancen für eine Zukunft ohne Gewalt. Frauenhäuser sind
Einrichtungen für akut von Gewalt betroffene oder von Gewalt bedrohte Frauen und deren Kinder
unabhängig von Alter, Einkommen, Aufenthaltsstatus, sexueller Orientierung oder Herkunft. Die
Frauenhäuser sind 24 Stunden täglich erreichbar auch an Wochenenden und Feiertagen.

 

In Rheinland-Pfalz gibt es 17 Frauenhäuser. Sie sind für von Gewalt betroffene Frauen ab 18 Jahren
und ihre Kinder. Sie bieten Zuflucht und Unterstützung. Sie erhalten dort Informationen und
Beratung. Frauenhäuser bieten Ihnen Anonymität, Sicherheit und Schutz. Sie erhalten dort Hilfe
zur Selbsthilfe.

Informationen zum Frauenhaus in Ihrer Nähe finden Sie unten und über die Polizei.

Die Adressen der Frauenhäuser sind zum Schutz der Betroffenen geheim. Darum können Sie nur
am Telefon einen Kontakt aufnehmen.

Weitere allgemeine Informationen zu den Frauenhäusern finden Sie hier.

Frauenhaus Bad Kreuznach

0671/44877

Frauenhaus Bad Kreuznach

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16:00 Uhr
  Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wenn Sie außerhalb unserer Dienstzeiten keine Bereitschaftsnummer auf unserem
Anrufbeantworter hören, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder wählen Sie
die  110. Die Polizei kann Sie dabei unterstützen, Schutz in einem Frauenhaus zu finden.

Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

08000/116016

365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag kostenfrei erreichbar!

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen berät deutschlandweit betroffene Frauen. Es informiert und
vermittelt bei Bedarf an geeignete Einrichtungen vor Ort.

http://frauenhaeuser-rlp.de/konferenz-der-frauenhaeuser/
https://frauenhaeuser-rlp.de/konferenz-der-frauenhaeuser/
tel:067144877
https://kreuznacher-frauenhaus.de/
tel:08000/116016
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Die Gespräche sind vertraulich und können anonym geführt werden. Mit Hilfe von Dolmetschern ist
eine Beratung in vielen Sprachen möglich.
Hörgeschädigte oder Schwerhörige können über die Website kostenfrei einen Dolmetscherdienst in
Anspruch nehmen. Das Gespräch mit den Mitarbeitern des Hilfetelefons wird in deutsche
Gebärdensprache oder Schriftsprache übersetzt.

info@hilfetelefon.de

gebaerdendtelefon@sip.bundesregierung.de

 mehr Informationen finden Sie auf der Seite Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

mailto:info@hilfetelefon.de
mailto:gebaerdendtelefon@sip.bundesregierung.de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/vierter-runder-tisch-gemeinsam-gegen-gewalt-an-frauen--156436
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